
 
Gebührenfrei gemäß § 26 SHG., LGBl.Nr. 26/1971 

 
A N T R A G 

 
auf Gewährung der Jubiläumsgabe des Landes Vorarlberg aus Anlaß der Feier einer 
Jubelhochzeit 
 
An das 
Amt der Vorarlberger Landesregierung 
 
6900 Bregenz 
 
über das Gemeindeamt/Marktgemeindeamt/Amt der Stadt 
 

      
 
Wir stellen den Antrag auf Gewährung der Jubiläumsgabe des Landes Vorarlberg aus Anlaß der 
Feier des       Hochzeitstages. 
 
Datum und Ort der Eheschließung:       
Vornamen der Ehegatten:       
Familiennamen der Ehegatten:       
Wohnanschrift:       
frühere Wohnanschriften:       
(in den letzten 20 Jahren) 
Personalausweis- bzw. Reisepassnummer oder Führerscheinnummer  
(sowie Geburtsdaten des Jubelpaares bei Diamantener, Eisener und Gnadener Hochzeit) 

      
 
 
        ...................................................... 
         (Unterschrift) 
 
 
E r l ä u t e r u n g e n: 
1. Für die Gewährung der Jubiläumsgabe sind Voraussetzungen: 
      a) österr. Staatsbürgerschaft mindestens eines der Eheleute, 
 b) gemeinsamer Wohnort in Vorarlberg seit mindestens 20 Jahren bis zur Jubelhochzeit 
 c) bestehende eheliche Lebensgemeinschaften, 
 
2. Der Antrag ist von den Eheleuten oder Dritten möglichst 3 Monate vor, spätestens aber 

sechs Monate nach der Jubelhochzeit bei der Wohnsitzgemeinde einzubringen. 
 
3. Jubiläumsgaben des Landes Vorarlberg werden gewährt: 
 anläßlich der  "Goldenen Hochzeit"       (nach 50 Jahren Ehe) 
 anläßlich der  "Diamantenen Hochzeit"    (nach 60 Jahren Ehe) 
 anläßlich der  "Eisernen Hochzeit"       (nach 65 Jahren Ehe) 
 anläßlich der  "Gnadenhochzeit"       (nach 70 Jahren Ehe) 



Original an: 
 
 
An das 
Amt der Vorarlberger  
Landesregierung 
 
6900 Bregenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betrifft: Jubiläumsgabe des Landes Vorarlberg 
 
Bezug:  Zl. IVa-841 
 
 
 
Es wird bestätigt, daß die umseitigen Angaben der Antragsteller richtig sind. 
 
 
       , den       
 
        Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 


